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Informationsblatt zur Klasse A und A2 - Aufstieg 
 
 

Fahrzeugart:   mittelschwere und schwere Krafträder 
 
Die Aufstiegsprüfung zu Klasse A2 ist bei einem Vorbesitz der Klasse A1 von mindestens zwei 
Jahren möglich. Auch bei denjenigen, die vor dem 01.04.1980 die alte Führerscheinklasse 3 erworben 
haben, ist eine Aufstiegsprüfung zu Klasse A2 möglich. 
Die Klasse A2 erlaubt das Führen von Krafträdern mit einer Leistung von maximal 35 kW (48PS) 
sowie einem Verhältnis Leistung zu Leermasse von maximal 0,2 kW/kg. 
 
Die Aufstiegsprüfung zu Klasse A ist bei einem Vorbesitz der Klasse A2 von mindestens zwei Jahren 
möglich. 
Die Klasse A erlaubt das Führen von Krafträdern ohne Einschränkung. 
 
Mindestalter:  18 Jahre bzw. 20 Jahren 
 
Erforderlicher Vorbesitz: 2 Jahre Klasse A1 bzw. A2 
 
 
 

Ausbildungspreise: 
 

Grundbetrag .......................................................................................................................... 169,00 € 
Fahrstunde ............................................................................................................................... 75,00 € 
Vorstellung zur Aufstiegsprüfung ..................................................................... 250,00 € 
Fehlstunde ............................................................................................................................... 56,65 € 
 Fahrstunden bitte 24 Stunden vorher absagen 
 
 

Weitere Kosten: 
 

Gebühr praktische Prüfung beim TÜV  ............................................................ 141,13 € 
Bearbeitungsgebühr bei der zuständigen Behörde  ............................................. ca. 52,00 € 
 
 

Diese Unterlagen sind dem Antrag auf Fahrerlaubnis beizufügen:  
 
 Passfoto  Erste-Hilfe-Kurs  Sehtest 
 Amtlicher Nachweis über Geburt (Ausweisdokument) 
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Nach FeV Anlage 7 benötigt jeder Fahrschüler der Führerscheinklasse A, A2, A1, 
AM und B196 folgende Ausrüstung für die Ausbildung und Prüfung: 
 

 Motorradhelm* (Nicht älter als 6 Jahre) 
 

 Motorradjacke* 
 

 Rückenprotektor* 
 

 Motorradhose* 
 

 Motorradhandschuhe 
 

 In-Ear-Kopfhörer mit Aux-Anschluss (3,5 mm Klinke) 
 

 Motorradstiefel mit ausreichendem Knöchelschutz oder knöchelhohe feste 
Wander-/Trekkingschuhe mit ausreichendem Knöchelschutz, z.B.: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Kann geliehen werden, wenn passende Größen vorhanden sind! 
Bei Benutzung eines Fahrschulhelms bitten wir Sie, aus hygienischen Gründen eine 
Sturmhaube mitzubringen! 
 


